
Ottonische Fragen

Von

Hartmut Hoffmann

Inhalt: I. Die Annales Lausannenses und die Hausordnung von 929 S. 53 - II. Die 
Aachener Krönung von 936 S. 60 - III. DO I 1 S. 69 - IV. Otto III. und die Kon­
stantinische Schenkung S. 71 - V. Das vierte Rad am Wagen S. 76.

I. Die Annales Lausannenses und die Hausordnung von 929

1964 stellte Karl Schmid die These auf, daß Heinrich I. seinen Sohn 
Otto nicht erst kurz vor seinem Tod offiziell zum Thronfolger gemacht 
habe (wie es uns Widukind in seiner Sachsengeschichte erzählt)1, son­
dern daß dies bereits 929 geschehen sei2. Er berief sich dafür auf das 
Verbrüderungsbuch der Reichenau, wo Otto schon um diese Zeit als rex 
eingetragen wurde, und auf die sogenannte Hausordnung von 929, ein 
Diplom, mit dem Heinrich I. seiner Gemahlin Mathilde ein Wittum 
zuwies und sein Haus „ordnungsgemäß bestellen“ wollte (DH I 20).
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Zu dieser Schmidschen These nahm ich 1972 Stellung und wies nach, 
daß keines der stützenden Aigumente tragfähig war3. Während Schmid 
selbst gegen die Kritik, die ich an seiner Quelleninterpretation geübt 
hatte, nichts von Belang vorbrachte, ist ihm Eduard Hlawitschka vor ein 
paar Jahren zur Seite gesprungen und hat zu seinen Gunsten weitere 
Überlegungen vorgetragen4. Die Ereignisse von 929/30 stellte er da-


